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Allgemeinverfiigung des Landes Nordrhein-Westfalen
zur Umsetzung des Anspruchs auf Testung in Bezug auf einen direkten
Erregernachweis des Coronavirus SARS-CoV-2 gemaB
Coronavirus-Testverordnung (TestV) vom 14. Oktober 2020

Vom 2. November 2020

Das Ministerium flir Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen erlasst auf
der Grundlage des § 28 Absatz 1 Satz 1 und 2 des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) vom 20. Juli
2000 (BGBI. | S. 1045), von denen der § 28 Absatz 1 Satz 1 und 2 zuletzt durch Artikel 1 Nummer
6 des Gesetzes zum Schutz der Bevdlkerung bei einer epidemischen Lage von nationaler Trag-
weite vom 27. Marz 2020 (BGBI. | S. 587) geandert worden ist, in Verbindung mit § 3 Absatz 2
Nummer 2 des Gesetzes zur Regelung besonderer Handlungsbefugnisse im Rahmen einer epi-
demischen Lage von nationaler und landesweiter Tragweite und zur Festlegung der Zustandig-
keiten nach dem Infektionsschutzgesetz (Infektionsschutz- und Befugnisgesetz — IfSBG-NRW)
vom 14. April 2020 (GV. NRW. S. 218b), des § 5 der Verordnung zum Schutz vor Neuinfizierun-
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gen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 (Coronaschutzverordnung — CoronaSchVO) vom 30.
September 2020 (GV. NRW. S. 923), die zuletzt durch Verordnung vom 13. Oktober 2020 (GV.
NRW. S. 978) geandert worden ist, folgende Allgemeinverfligung:

1. Testungen auf SARS-CoV-2

1.1 Alle in § 4 Abs. 2 Nr. 1-4 TestV genannten Einrichtungen und Unternehmen haben im Hinblick
auf die Testung von Personen auf SARS-CoV-2, die

a. in oder von diesen gegenwartig behandelt, betreut oder gepflegt werden oder untergebracht
sind,

b. in diesen tatig werden sollen oder tatig sind, oder

c. eine in diesen Einrichtungen behandelte, betreute, gepflegte oder untergebrachte Person be-
suchen wollen,

die Richtlinien und Empfehlungen des Robert Koch-Instituts einzuhalten.

1.2 Die Einrichtungen und Unternehmen gemanB 1.1 haben entsprechend den Richtlinien und Emp-
fehlungen des Robert Koch-Instituts ein tagliches Symptommonitoring bei den unter 1.1 a. bis 1.1
c. benannten Personengruppen vorzunehmen. Dies gilt nicht bei Besuchern von Nutzern ambu-
lanter Dienste.

1.3 Den in 1.1. genannten Einrichtungen und Unternehmen steht eine Nutzung der Antigentests
(Point of Care-Antigen-Tests; PoC) gemaB der TestV grundsatzlich frei. Folgende Einrichtungen
und Unternehmen haben die PoC-Antigen-Tests ab dem 9. November 2020 verpflichtend anzu-
wenden bzw. zu veranlassen:

- vollstationdre Einrichtungen, die Leistungen der Dauer- und/oder Kurzzeitpflege erbringen,
flir Beschaftigte, Pflegebedirftige und Besucher,

— ambulante Pflegedienste fur Beschaftigte,

— ambulante Pflegedienste, die in anbieterverantworteten Wohngemeinschaften tatig werden,
flir Beschaftigte, Bewohnerinnen und Bewohner der Wohngemeinschaft sowie deren Besuche-
rinnen und Besucher,

— Tages- und Nachtpflegeeinrichtungen, flir Beschaftigte sowie Nutzer,

— besondere Wohnformen der Eingliederungshilfe mit Bewohnerinnen und Bewohnern, die in
vergleichbarer Weise gefahrdet sind wie solche in Alten- und Pflegeheimen, fur Beschaftigte,
Bewohner und Besucher,

— Betreuungsgruppen, die als Angebote zur Unterstiitzung im Alltag im Sinne der Anerken-
nungs- und Forderungsverordnung anerkannt wurden, flr Beschaftigte und Nutzer sowie

— Dialyseeinrichtungen flir Beschaftigte und Patienten.
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2. Einsatz von PoC-Antigen-Tests

2.1 Einrichtungen nach 1.3 haben der ortlich zustandigen unteren Gesundheitsbehdrde (Gesund-
heitsamt) ein einrichtungs- oder unternehmensbezogenes Testkonzept gemaB § 6 Absatz 3
TestV vorzulegen. Die in der Anlage aufgefiihrten Mindestinhalte sind hierbei zu bertcksichti-
gen.

2.2 Uber die regelhaften PoC-Antigen-Testungen an asymptomatischen Personen hinaus sind
PoC-Antigen-Tests auch dann anzuwenden bzw. zu veranlassen, wenn beim Symptommonito-
ring leichte, unklare Beschwerden wie Husten, Halsschmerzen, Schnupfen, Geschmacksverlust,
erhdhte Temperatur oder Ubelkeit festgestellt werden.

Ist der PoC-Antigen-Test positiv, unterrichtet die Einrichtung bzw. das Unternehmen das Ge-
sundheitsamt. In Abstimmung mit diesem veranlasst die Einrichtung eine Uberpriifung des Test-
ergebnisses mittels PCR-Test fir die Personengruppen nach 1.1a und 1.1b.

Werden mittelgradige bis schwere Symptome festgestellt, ist fir die Personengruppen nach 1.1a
und 1.1 b unmittelbar ein PCR-Test auf SARS-CoV-2 zu veranlassen.

3. Genehmigung von einrichtungs- und unternehmensbezogenen Testkonzepten

Entspricht das nach 2.1 vorgelegte Testkonzept im Wesentlichen den in der Anlage festgelegten
Vorgaben, gilt es 14 Tage nach Eingang beim Gesundheitsamt als genehmigt. Als Nachweis gilt
die Eingangsbestatigung des Gesundheitsamtes.

4. Schulung des Personals von Einrichtungen oder Unternehmen geman § 4 TestV vor Durch-
flihrung von PoC-Antigen-Tests bei Dritten

PoC-Antigen-Tests, deren Anwendung durch Einrichtungen oder Unternehmen gemaB § 4 TestV
vorgesehen ist, dirfen von dem Personal, dass Uber grundlegende pflegerische oder medizini-
sche Kenntnisse verfliigen muss, ausschlieBlich nach vorheriger Schulung durch eine approbier-
te Arztin/einen approbierten Arzt oder eine Stelle des 6ffentlichen Gesundheitsdienstes durch-
gefihrt werden. Die Schulungen kénnen auch in digitaler Form erfolgen.

5. Betretungsverbot und Meldepflicht nach positivem PoC-Antigen-Test

5.1 Wird nach der Durchflihrung eines PoC-Antigen-Tests in einer Einrichtung oder einem Unter-
nehmen gemaR § 4 TestV eine positiv getestete Besucherin/ein positiv getesteter Besucher fest-
gestellt, ist ihr/ihm der Zutritt zu bzw. der Aufenthalt in dieser Einrichtung oder diesem Unterneh-
men nicht gestattet. Eine Ausnahme gilt fir den Besuch von Sterbefallen.
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5.2 Der Zutritt einer positiv getesteten Besucherin/eines positiv getesteten Besuchers zur Ein-
richtung bzw. zum Unternehmen oder der unmittelbare persénliche Kontakt zu Personen, die von
der Einrichtung bzw. in dem Unternehmen behandelt, betreut oder gepflegt werden oder unter-
gebracht sind, ist erst ab 10 Tagen nach dem Erhalt des positiven PoC-Testergebnisses und
Symptomfreiheit zulassig.

5.3 Name und Adresse jeder positiv getesteten Person sind von der Einrichtung bzw. dem Un-
ternehmen dem jeweils flir den Wohnsitz der Person zustandigen Gesundheitsamt zu melden.
Die fir die Meldung erforderlichen personenbezogenen Daten sind der Einrichtung oder dem
Unternehmen bekannt zu geben. Nach erfolgter Meldung sind die personenbezogenen Daten
unverzlglich durch die Einrichtung oder das Unternehmen zu vernichten, sofern nicht andere
Vorschriften eine weitere Aufbewahrung erfordern.

5.4 Die Einrichtungen/Unternehmen melden an das Landeszentrum Gesundheit wéchentlich die
Anzahl der durchgefihrten Tests und positiven Ergebnisse — unterschieden nach den Kategorien
Behandelte/Betreute, Personal und Besucher.

6. In-Kraft-Treten, AuBerkrafttreten und Vollziehbarkeit

Die vorstehenden Anordnungen treten am Tage nach der Bekanntgabe in Kraft und sind sofort
vollziehbar. Die Allgemeinverfligung tritt am 31. Dezember 2020 auBer Kraft.

7. Bekanntgabe

Diese Allgemeinverfligung wird geman § 41 Absatz 3 und 4 des Verwaltungsverfahrensgesetzes
flr das Land Nordrhein-Westfalen (VwWVfG NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 12.
November 1999 (GV. NRW. S. 602), das zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes vom 17. Mai 2018
(GV. NRW. S. 244) geandert worden ist, 6ffentlich bekannt gemacht und gilt mit dem auf die Be-
kanntmachung folgenden Tag als bekannt gegeben.

Begriindung
Zu1

Die Richtlinien und Empfehlungen des Robert Koch-Instituts (RKI) zur Testung von Personen auf
SARS-CoV-2 bilden die Grundlage, um situationsangemessen auf das Pandemiegeschehen zu
reagieren und eine weitere Verbreitung von SARS-CoV-2 zu verhindern. Die in der TestV des
Bundesministeriums fur Gesundheit angelegten Testmdglichkeiten flr asymptomatische Perso-
nen sind im Lichte der RKI-Empfehlungen anzuwenden, um sicherzustellen, dass eine ressour-
censchonende und effiziente Eindammung der Pandemie erreicht werden kann. Sieht das RKI fir
spezifische Bereiche - wie z.B. niederschwellige Dienste - keine Empfehlungen zur Durchfih-
rung von Testungen vor, sind diese von der Regelung ausgenommen.
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Der Einsatz von PoC-Antigen-Tests steht Einrichtungen nach § 4 Abs. 2 TestV grundsatzlich frei.
Aufgrund einer besonderen Vulnerabilitat und eines erhéhten Schutzbedirfnisses sind derartige
Tests in den Einrichtungen nach 1.3 S. 2 verpflichtend anzuwenden.

Sollten die Antigenschnelltests nicht verfligbar sein, ist die Testpflicht nicht anzuwenden.

Von den aufgefuhrten besonderen Wohnformen der Eingliederungshilfe umfasst sind solche Ein-
richtungen, die im Hinblick auf Anforderungen an einrichtungsbezogene Besuchskonzepte be-
sonderer Wohnformen der Eingliederungshilfe die Anwendung der AV Pflege und Besuche ange-
ordnet haben und dies von der nach dem Wohn- und Teilhabegesetz zustandigen Behoérde ge-
nehmigt worden ist.

Nicht ausgenommen von der Verpflichtung eines Symptommonitorings sind Besucherinnen und
Besucher von jenen Nutzerinnen und Nutzer ambulanter Dienste, die in anbieterverantworteten
Wohngemeinschaften nach § 24 Abs. 3 Wohn- und Teilhabegesetz - WTG - vom 2. Oktober
2014 (GV. NRW. S. 625), das zuletzt durch Gesetz vom 11. April 2019 (GV. NRW. S. 210) geandert
wurde, leben.

Bei unspezifischen Beschwerden, die auch auf eine Erkaltung, einen grippalen Infekt oder eine
Grippe hindeuten kénnen, ist mittels des PoC-Antigen-Tests eine weitere Abklarung vorzuneh-
men. Sollte das Ergebnis positiv sein, ist es durch einen PCR-Test zu Uberpriufen.

Zu 2

AusschlieBlich Einrichtungen, die sich gemaB 1.3 S. 1 fur den Einsatz von PoC-Antigen-Tests
entscheiden oder gemaB 1.3 S. 2 zu deren Einsatz verpflichtet sind, haben bei der zustandigen
unteren Gesundheitsbehodrde ein Testkonzept einzureichen. Im Testkonzept sind die regelhaft
durchzufihrenden Testungen in der Einrichtung bzw. dem Unternehmen zu beschreiben.

Erganzend zu den regelhaften Testungen sollen bei Feststellung leichter Beschwerden im Rah-
men des Symptommonitorings, die auf eine Erkaltung hindeuten, ebenfalls PoC-Antigen-Tests
eingesetzt werden.

Zu 3

Mit den getroffenen Regelungen ist eine Erleichterung bei der Erstellung und Genehmigung von

Testkonzepten verbunden. Damit soll eine ziigige Einreichung von Testkonzepten fur eine Viel-

zahl von Einrichtungen und Unternehmen ermdglicht werden. Des Weiteren wird mit der Verein-
fachung sichergestellt, dass eine den Vorgaben der TestV gentigende Beschaffungsmaoglichkeit
von PoC-Antigen-Tests fir die einzelnen Einrichtungen und Unternehmen zeitnah realisiert wer-
den kann.

Zu 4

Nur richtig angewendete PoC-Antigen-Tests kdnnen zuverlassige Ergebnisse liefern und damit

den beabsichtigten Schutz vulnerabler Personengruppen bieten. Mit der verbindlichen Vorgabe

der Schulung des den Test anwendenden Personals wird sichergestellt, dass die Qualitatsanfor-
derungen an die Testdurchfuhrung erfillt werden.
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Die Schulungen kdnnen grundsatzlich in digitaler Form erfolgen. Zur Gewahrleistung einer hohen
Abstrichqualitat empfiehlt sich (ggf. erganzend) die praktische Schulung.

PoC-Antigen-Tests kdnnen insbesondere von Personal, dass Uber grundlegende pflegerische
oder medizinische Kenntnisse verfligt, durchgefiihrt werden. Hierzu zéhlen bspw. diein § 5 a
IfSG aufgeflihrten Berufe, medizinische Fachangestellte, die medizinisch-technischen Assistenz-
berufe (insbesondere aus dem Bereich der Labordiagnostik) sowie Heilerziehungspfleger/ -in-
nen und Absolventen/-innen von staatlich anerkannten Ausbildungen in der Altenpflegehilfe und
in der Gesundheits- und Krankenpflegassistenz sowie vergleichbare Qualifikationen nach ent-
sprechender fachlicher Anleitung.

Zub5

Mit der Einfihrung von PoC-Antigen-Tests werden Testergebnisse und damit auch positiv ge-
testete Personen auBerhalb der bislang vorgesehenen Meldewege fir Infektionskrankheiten be-
kannt. Mit der Einflihrung einer Meldepflicht durch die testende Einrichtung bzw. das testende
Unternehmen wird verlasslich sichergestellt, dass der 6ffentliche Gesundheitsdienst die relevan-
ten Informationen Uber positiv getestete Bewohner/Gepflegte, Besucher und positiv getestetes
Personal erhilt. Die effektive Bekdmpfung der Pandemie erfordert eine zuverlassige Ubermitt-
lung von positiv getesteten Personen, damit sowohl Quarantaneanordnungen nach einer bestati-
genden PCR-Testung bzw. die Kontaktpersonennachverfolgung gesichert werden kann. Um bei
den aktuell hohen Infektionszahlen noch einschneidendere MaBnahmen mdglichst zu verhin-
dern, wird die Meldung durch die Einrichtungen bzw. Unternehmen und nicht durch die getestete
Person selbst als gerechtfertigt angesehen.

Das Betretungsverbot ist erforderlich, um bei einem positiven PoC-Antigen-Test die Bewohner/
Gepflegten vor einem Eintrag von SARS-CoV-2 effektiv zu schiitzen. Daher umfasst die Rege-
lung auch jegliche Form persoénlicher Kontakte, die ggf. geeignet sind, das Betretungsverbot zu
umgehen.

Zu 6

Diese Allgemeinverfugung ist kraft Gesetzes sofort vollziehbar nach § 17 IfSBG-NRW und § 28
Absatz 3 in Verbindung mit § 16 Absatz 8 IfSG. Die Anfechtungsklage hat keine aufschiebende
Wirkung.

Das Ministerium fur Arbeit, Gesundheit und Soziales Uberprift die im Zusammenhang mit der
Corona-Pandemie erlassenen Regelungen fortlaufend unter Beriicksichtigung des sich weiter
dynamisch entwickelnden Infektionsgeschehens. Sofern das dann bestehende Infektionsge-
schehen es rechtfertigt, wird die Allgemeinverfigung erganzt, angepasst oder aufgehoben.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Allgemeinverfligung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage erhoben
werden. Die Klage ist schriftlich oder zur Niederschrift bei dem Verwaltungsgericht, in dessen
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Bezirk die Klagerin beziehungsweise der Klager zur Zeit der Klageerhebung ihren oder seinen
Sitz oder Wohnsitz hat, zu erheben.

Fur Klagerinnen beziehungsweise Klager mit Wohnsitz in der Stadteregion Aachen oder den
Kreisen Diren, Euskirchen oder Heinsberg ist die Klage bei dem Verwaltungsgericht Aachen,
Adalbertsteinweg 92, 52070 Aachen, zu erheben.

Fur Klagerinnen beziehungsweise Klager mit Wohnsitz im Gebiet der kreisfreien Stadte Hagen
oder Hamm oder des Ennepe-Ruhr-Kreises, des Hochsauerlandkreises, des Markischen Kreises
oder der Kreise Olpe, Siegen-Wittgenstein oder Soest ist die Klage bei dem Verwaltungsgericht
Arnsberg, JagerstraBe 1, 59821 Arnsberg, zu erheben.

Fir Klagerinnen beziehungsweise Klager mit Wohnsitz im Gebiet der kreisfreien Stadte Dissel-
dorf, Duisburg, Krefeld, Ménchengladbach, Milheim an der Ruhr, Oberhausen, Remscheid, So-
lingen oder Wuppertal oder der Kreise Kleve oder Mettmann, des Rhein-Kreises Neuss oder der
Kreise Viersen oder Wesel ist die Klage bei dem Verwaltungsgericht Diisseldorf, Bastion-straf3e
39, 40213 Dusseldorf, zu erheben.

Fir Klagerinnen beziehungsweise Klager mit Wohnsitz im Gebiet der kreisfreien Stadte Bochum,
Bottrop, Dortmund, Essen, Gelsenkirchen oder Herne oder der Kreise Recklinghausen oder Unna
ist die Klage beim Verwaltungsgericht Gelsenkirchen, Bahnhofsvorplatz 3, 45879 Gelsenkirchen,
zu erheben.

Fir Kldagerinnen beziehungsweise Klager mit Wohnsitz im Gebiet der kreisfreien Stadte Bonn,
KdIn oder Leverkusen oder des Oberbergischen Kreises, des Rhein-Erft-Kreises, des Rheinisch-
Bergischen Kreises oder des Rhein-Sieg-Kreises ist die Klage beim Verwaltungsgericht Kéln, Ap-
pellhofplatz, 50667 Kdln, zu erheben.

Fir Klagerinnen beziehungsweise Klager mit Wohnsitz im Gebiet der kreisfreien Stadt Bielefeld
oder der Kreise Gltersloh, Herford, Hoxter, Lippe, Minden-Libbecke oder Paderborn ist die Kla-
ge beim Verwaltungsgericht Minden, Kénigswall 8, 32423 Minden, zu erheben.

Fir Klagerinnen beziehungsweise Klager mit Wohnsitz im Gebiet der kreisfreien Stadt Minster
oder der Kreise Borken, Coesfeld, Steinfurt oder Warendorf ist die Klage beim Verwaltungsge-
richt Minster, Manfred-von-Richthofen-StraBe 8, 48145 Miinster, zu erheben.

Fir Klagerinnen beziehungsweise Klager ohne Sitz oder Wohnsitz in Nordrhein-Westfalen ist die
Klage beim Verwaltungsgericht Dusseldorf, BastionstraBe 39, 40213 Disseldorf, zu erheben.

Die Klage kann nach MaBgabe von § 55a Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) in Verbindung
mit der Verordnung Uber die technischen Rahmenbedingungen des elektronischen Rechtsver-
kehrs und Uber das besondere elektronische Behdrdenpostfach (Elektronischer-Rechtsverkehr-
Verordnung) vom 24. November 2017 in der jeweils aktuell gtiltigen Fassung in elektronischer
Form erhoben werden.

Disseldorf, den 2. November 2020
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Der Staatssekretar flr Arbeit, Gesundheit und Soziales
des Landes Nordrhein-Westfalen

Dr. Edmund Heller

MBI. NRW. 2020 S.634c

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen,
Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf 8/9



Anlagen

Anlage 1 (Anlage)
URL zur Anlage [Anlagel]

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen,
Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf


https://recht.nrw.de/system/files/VA/18840-33720-mbl28c-1anlage.pdf

	Ministerialblatt für das Land Nordrhein-Westfalen
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